
 
Jugendzeltplatzhütte Neunkirchen 
 

K o s t e n o r d n u n g 
 

§ 1 
Erhebungsgrundsatz 

Für Benutzung der Jugendzeltplatzhütte werden Kosten (Miete und 
Energiepauschalen) gemäß dieser Kostenordnung erhoben. 
 

§ 2 
Kostenschuldner 

Schuldner der Kosten ist der Benutzer. 
 

§ 3 
Kostenhöhe 

Einzelnutzungen 
 

1. Örtliche Nutzer        75,--  € 
(für den ersten Nutzungstag) 

 
2. Auswärtige Nutzer      90,-- € 

(für den ersten Nutzungstag) 
 
3. Folgetag für alle Nutzer     45,-- € 

 
4. Energiekosten 

(pro Nutzungstag) 
Strom        nach Aufwand 
Wasser / Gas (pauschal)     5,-- € 

 
 
Jugendzeltlager 
 
  1.   Nutzungspauschale / Person / Tag   1,50 € 
        (mindestens 75,-- €) 
 

2.   Energiekosten  
        Strom       nach Aufwand 
        Wasser / Gas      nach Aufwand 

       
 

§ 4 
Kautionen 

 
Einzelnutzungen         150,--  € 
Jugendzeltlager         300,-- € 
 
 


